
 

 

 

Stellungnahme, 17. November 2018 
 

 

Zur Leitlinie „Geschlechtsinkongruenz, Geschlechtsdysphorie und Trans-

Gesundheit: S3-Leitlinie zur Diagnostik, Beratung und Behandlung 

(AWMF-Registernr. 138/001)“ 

 

Am 09. Oktober 2018 wurde nach einem mehrjährigen Entwicklungsprozess 

unter der Federführung der Deutschen Gesellschaft für Sexualforschung 

(DGfS) die oben genannte Leitlinie veröffentlicht. Sie stellt die erste umfang-

reiche, systematisch entwickelte Leitlinie in deutscher Sprache für das breite 

Indikationsgebiet der sogenannten „Trans-Gesundheit“ dar. Die Deutsche 

Gesellschaft für Sexualmedizin, Sexualtherapie und Sexualwissenschaft (DGS-

MTW) war von Anfang an aktiv an diesem Entwicklungsprozess beteiligt.  

 

Die finale Version der Leitlinie birgt unserer fachlichen Einschätzung nach je-

doch erhebliche Risiken und Gefahren - sowohl für die zu versorgende Pati-

entenpopulation also auch für ärztliche Behandlerinnen und Behandler -, so 

dass der Vorstand der DGSMTW sie nicht mittragen kann. 

 

Positive Aspekte der Leitlinie 

 

Die DGSMTW sieht die Stärken dieser Leitlinie und damit verbundene Chan-

cen für die Beratung und medizinische Versorgung der Menschen mit einer 

Geschlechtsidentitätsproblematik. Der – dem psychologischen und sozialen 

Schwerpunkt der Leitlinie entsprechende – Einbezug verschiedenster medizi-

nischer und psychologischer Fachgesellschaften aus dem psychosozialen Be-

reich war jedoch nicht in gleicher Weise ergänzt um die Stimmen der soma-

tischen Fachdisziplinen, welche die Verantwortung für körperverändernde 

Maßnahmen übernehmen und hierfür auf eine sichere Indikationsstellung 

vertrauen (müssen). Mit dem Aufgreifen aktueller Begrifflichkeiten und Kon-

zepte (Geschlechtsinkongruenz, Geschlechtsdysphorie) wurde die Hinfüh-

rung auf die enger zu fassende Kategorie „Transsexualität“ vermieden. Damit 

rücken nun auch erstmalig dezidiert die psychischen und sozialen Belastun-

gen und Schwierigkeiten von Menschen in den Blick, die eventuell keine kör-

perverändernden Maßnahmen anstreben oder bei denen solche nicht indi-

ziert sind. Es soll um die medizinisch-psychologische Versorgung im Allge-

meinen von Menschen gehen, deren Identitätserleben sich in der binären Dif-

ferenz von Mann und Frau nicht widerspiegelt. Ausschließliche Fragen der 

medizinischen Indikationsstellung körperverändernder Maßnahmen und eine 

Fokussierung auf somatische Lösungsschablonen als Strategie zur Leidensre-

duktion bei Menschen mit einer Geschlechtsidentitätsproblematik treten in 

den Hintergrund. Ein breites Verständnis von Trans-Gesundheit, welches 

eben mehr einschließt als nur Hormone und ästhetische Chirurgie, wird pro-

pagiert, auch soziale Aspekte (Transphobie, Stigmatisierung, Diskriminie-
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rung) werden adressiert, die Bedeutung von frühzeitiger Beratung und Intervention - auch 

durch Peers und sogenannte Erfahrungsexperten - wird thematisiert. Angesichts der Entwick-

lung hin zu einer zunehmend personalisierten Medizin auf allen Gebieten der Humanmedizin 

ist der Gedanke einer Individualisierung der Behandlungsplanung auch im Indikationsgebiet 

Trans* nicht nur begrüßens- sondern auch wünschenswert.  

  

Schwächen und gravierende Gefahren der Leitlinie 

 

Gleichwohl besitzt die Leitlinie in ihrer finalen Form gravierende Schwächen und birgt damit 

verbundene erhebliche Gefahren sowohl für Behandlerinnen und Behandler als auch für Per-

sonen mit einer klinisch relevanten Geschlechtsidentitätsproblematik. Die Hauptschwäche liegt 

unseres Erachtens darin, dass medizinisch sinnvolle Differenzierungen in vielen Empfehlungen 

nicht gemacht werden. Die Leitlinie vermeidet gerade an entscheidenden Stellen die medizi-

nisch notwendige Binnendifferenzierung innerhalb des heterogenen Spektrums von trans*-

Personen, die sich in verschiedenen Einrichtungen der Gesundheitsversorgung mit je unter-

schiedlichen Anliegen vorstellen. Die fortschreitende wissenschaftlich-medizinische Entwick-

lung zeichnet sich hingegen gerade dadurch aus, dass mit Blick auf ein bestimmtes Phänomen, 

einen bestimmten Gegenstand immer feinere Unterscheidungen getroffen werden (müssen).  

 

Klinisch notwendige Differenzierungen fehlen 

 

Die aktuellen Entwicklungen im Zusammenhang mit der Revision diagnostischer Klassifikati-

onssysteme tragen genau dieser Entwicklung hin zu einer weiteren Differenzierung Rechnung. 

Sie ermöglichen etwa die Abgrenzung von Inkongruenzen zwischen dem äußeren bzw. zuge-

wiesenen Geschlecht und der empfundenen bzw. angenommenen Geschlechtsidentität (ggf. 

auch jenseits der Mann-Frau-Dichotomie), die aber noch keine funktionalen Einschränkungen 

und kein Leiden verursachen, von Gesundheitszuständen, die mit subjektivem Leid verbunden 

sind. Erstere nennt man Geschlechtsinkongruenzen, letztere Geschlechtsdysphorien; erstere 

stellen per se keinen pathologischen und somit auch keinen behandlungsbedürftigen Zustand 

dar, letztere machen eine Behandlung erforderlich. Die Gruppe der Geschlechtsdysphorien wie-

derum stellt ebenfalls noch ein breites Spektrum an regelwidrigen und mit subjektivem Lei-

densdruck einhergehenden Gesundheitszuständen dar. Dieses Spektrum lässt sich weiter kli-

nisch sinnvoll unterteilen und erfordert dann auch je unterschiedliche Vorgehensweisen bei 

der Behandlung.  

 

Körperverändernde Maßnahmen: nicht alles was möglich ist, ist auch indiziert 

 

Die meisten Personen mit einer Geschlechtsdysphorie dürften von einer psychotherapeuti-

schen Behandlung profitieren, und ihr Leidensdruck dürfte sich signifikant senken lassen. Nur 

bei Personen mit einer Geschlechtsdysphorie, bei denen unumkehrbar eine Transposition der 

Geschlechtsidentität erfolgt ist, sind körperverändernde Maßnahmen nicht nur zweckmäßig, 

sondern auch aus medizinischer Sicht notwendig. Alleine der Wunsch einer Person nach ästhe-

tisch-chirurgischen Eingriffen oder Verschreibung von Hormonen stellt hingegen noch keine 

hinreichende Indikation für körperverändernde Maßnahmen dar. In den Statements und Emp-

fehlungen der finalen Version der Leitlinie kommt diese Differenzierung leider nicht hinrei-

chend zum Ausdruck. Es wird nicht einmal sinnvoll zwischen Empfehlungen für Menschen mit 

biologisch männlichem oder biologisch weiblichem Körper unterschieden. Vielmehr „soll“ stets 

alles allen Behandlungssuchenden „ermöglicht werden“.  



 

 

Auf Alltags-Erprobung vor irreversiblen Maßnahmen nicht verzichten 

 

Für besonders problematisch halten wir den Verzicht auf jegliche Alltags-Erprobung des Pati-

enten / der Patientin in der innerlich gefühlten Geschlechtsrolle (sog. Alltags-Erfahrung) vor 

Beginn irreversibler somato-medizinischer Behandlungsmaßnahmen: So konnte bislang die 

notwendige diagnostische Sicherheit erreicht werden, um Rückumwandlungsbegehren zu mi-

nimieren. Zwar wird in den Leitlinien auf die Arbeit von De Cuypere und Vercruysse (2009) 

hingewiesen, die gezeigt haben, dass fehlende bzw. unzureichende und/oder enttäuschende 

Alltagserfahrungen in der angestrebten Geschlechtsrolle das Risiko einer Re-Transition erhö-

hen – daraus werden jedoch keine praktischen Schlussfolgerungen gezogen. Es ist also leider 

nicht auszuschließen, dass die bisher geringen postoperativen Raten des Bedauerns der Ope-

ration, welche wahrscheinlich durch die jahrzehntelange Praxis der zeitgebundenen Diagnostik 

und Differentialdiagnostik erreicht werden konnten, mit dieser Praxis ansteigen werden. Das 

kann nicht im Interesse der Patientinnen und Patienten sein und kann auch die somato-medi-

zinischen Behandlerinnen und Behandler vor arztrechtliche Probleme stellen. 

 

Insgesamt ist für die DGSMTW daher die Leitlinie in der final vorliegenden Version  nicht 

annehmbar.  


